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I Betriebs-Haftpflichtversicherung 
 

A Allgemeines 
 
1 Brand- und Explosionsschäden 
 Durch einen Brand oder eine Explosion eingetretene Personen- und Sach-

schäden gelten als durch eine Umwelteinwirkung eingetretene Schäden. 
 Ausgenommen von dieser Regelung sind Ansprüche wegen Schäden, die 

gegen den Versicherungsnehmer aus Produkthaftpflicht (vgl. Ziff. 7.10 (b) 
(2) AHB) erhoben werden - es sei denn, es handelt sich um Erzeugnisse des 
Versicherungsnehmers, für die nach Ziff. 2.6 der Umwelt-
Haftpflichtversicherung Versicherungsschutz genommen werden kann. 

 
2 Kumulklausel 
 Besteht für mehrere Versicherungsfälle, die  

- auf derselben Ursache beruhen oder 
- auf den gleichen Ursachen beruhen, wenn zwischen diesen ein innerer, 

insbesondere sachlicher und zeitlicher Zusammenhang besteht, 
 für den Versicherungsnehmer Versicherungsschutz im Rahmen verschiede-

ner Abschnitte dieses Vertrages oder sowohl im Rahmen dieses Vertrages 
als auch eines anderen Haftpflichtversicherungsvertrages bei der Mannhei-
mer Versicherung AG, so ist die Ersatzleistung des Versicherers aus diesen 
Abschnitten/Verträgen insgesamt auf die höchste der je Versicherungsfall in 
diesen Abschnitten/Verträgen vereinbarten Versicherungssummen be-
grenzt. 

 In diesem Fall gelten die Versicherungsfälle in dem Zeitpunkt eingetreten, 
in dem der erste Versicherungsfall eingetreten ist. 

 
B Betriebs-Haftpflichtrisiko 

 
1 Versichertes Risiko 
 Das versicherte Risiko ergibt sich aus dem im Vertrag beschriebenen Be-

triebscharakter des Versicherungsnehmers. 
 Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haftpflicht recht-

lich unselbständiger Niederlassungen, Betriebsstätten, Läger und Verkaufs-
büros im Inland. 

 
2 Mitversicherte Personen 
 Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die persönliche gesetzliche Haft-

pflicht 
2.1 der Repräsentanten des Versicherungsnehmers (gesetzliche Vertre-

ter, leitende Mitarbeiter sowie alle Aufsichtspersonen im Betrieb des 
Versicherungsnehmers), 

2.2 aller übrigen Mitarbeiter einschließlich der aus den Diensten des Ver-
sicherungsnehmers ausgeschiedenen Mitarbeiter aus ihrer (früheren) 
Tätigkeit für den Versicherungsnehmer, 

2.3 der in den Betrieb des Versicherungsnehmers eingegliederten Mitar-
beiter fremder Unternehmen für Schäden, die sie in Ausübung ihrer 
dienstlichen Verrichtungen verursachen, 

2.4 der durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuch-
tung und sonstigen Betreuung der Betriebsgrundstücke oder im Zu-
sammenhang mit den betriebs- und branchenüblichen Nebenrisiken 
beauftragten Personen. 

Zu Ziff. 2.2 – 2.4 
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen 
es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt.. 
Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen 
Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen der-
selben Dienststelle zugefügt werden. 

 
3 Beauftragung von Subunternehmern 
 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus 

der Beauftragung von Subunternehmern. 
Nicht versichert ist die Haftpflicht der Subunternehmer und ihrer Betriebs-
angehörigen. Die Mitversicherung der Beauftragung von Subunternehmern 
ist bis zu einem Anteil des Jahresauftragswertes am Gesamtumsatz des 
Versicherungsnehmers von bis zu 10 % zuschlagsfrei. Beitragsberech-
nungsgrundlage für den übersteigenden Anteil siehe Abschnitt III. 

 
4 Mitversicherte Nebenrisiken 
 Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages, auch ohne besondere Anzeige, 

die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus den betriebs- und 
branchenüblichen Nebenrisiken, insbesondere  
4.1 Betriebsgrundstücke 
 als Eigentümer, Mieter, Pächter, Leasingnehmer und Nutznießer von 

Grundstücken, - nicht jedoch von Luftlandeplätzen - Gebäuden oder 
Räumlichkeiten, die für den versicherten Betrieb oder für Wohnzwe-
cke des Versicherungsnehmers und seiner Betriebsangehörigen be-
nutzt werden, auch wenn diese teilweise Dritten überlassen werden 
und die überlassenen Teile keinen höheren Bruttojahresmiet- bzw. –
pachtwert als EUR 10.000,-- haben. Wird dieser Betrag überschrit-
ten, gelten die Bestimmungen der Ziff. 3.1 (2) AHB. Der Beitrag für 
den Mehrbetrag wird nach dem jeweils gültigen Tarif berechnet. 
Versichert sind hierbei Ansprüche aus der Verletzung von Pflichten, 
die dem Versicherungsnehmer in den vorgenannten Eigenschaften 
obliegen (z.B. bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, 
Streuen und Schneeräumen auf Gehwegen). 
Mitversichert ist hinsichtlich dieser Grundstücke, Gebäude und 
Räumlichkeiten die gesetzliche Haftpflicht 

4.1.1 des Versicherungsnehmers als Bauherr oder Unternehmer 
von Bauarbeiten (Neubauten, Umbauten, Reparaturen, Ab-
bruch-, Grabearbeiten) bis zu einer Bausumme von EUR 
50.000,-- je Versicherungsjahr (siehe auch Ziff. 6.1). 
Wird dieser Betrag überschritten, gelten die Bestimmungen 
der Ziff. 3.1 (2) AHB. Der Beitrag für den Mehrbetrag wird 
nach dem jeweils gültigen Tarif berechnet. 
Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus dem Verän-
dern der Grundwasserverhältnisse; 

4.1.2 des Versicherungsnehmers als früherer Besitzer aus § 836 
Abs. 2 BGB, wenn die Versicherung bis zum Besitzwechsel 
bestand; 

4.1.3 der durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Be-
leuchtung und sonstigen Betreuung der Grundstücke beauf-
tragten Personen für Ansprüche, die gegen sie aus Anlass 
der Ausführung dieser Verrichtungen erhoben werden. 
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personen-
schäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufs-
krankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß 
dem Sozialgesetzbuch VII handelt. 
Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beam-
tenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder infolge 
des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt 
werden; 

4.1.4 der Insolvenzverwalter in dieser Eigenschaft. 
 Zu Ziff. 4.1 

Eingeschlossen sind – abweichend von Ziff. 7.14 (1) AHB – Haftpflichtan-
sprüche wegen Sachschäden, die durch Abwässer aus dem Rückstau des 
Straßenkanals auftreten.  
Ziff. 7.10 (b) AHB bleibt unberührt. 
4.2 Kraftfahrzeuge einschließlich selbstfahrender Arbeitsmaschinen aus 

dem Besitz, Halten und Gebrauch von nicht zulassungs- und nicht 
versicherungspflichtigen 
- selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h, 
- sonstigen Kraftfahrzeugen aller Art, auch Hub- und Gabelstapler, 

mit nicht mehr als 6 km/h, 
- sonstigen Kraftfahrzeugen aller Art, auch Hub- und Gabelstapler 

über 6 km/h, sowie selbstfahrenden Arbeitsmaschinen über 20 
km/h und Anhänger, die nur innerhalb solcher Betriebsgrundstü-
cke verkehren, die weder öffentliche Verkehrsflächen, noch be-
schränkt öffentliche Verkehrsflächen (=Betriebsgrundstücke, die 
nicht ausschließlich Betriebsangehörigen zugänglich sind) darstel-
len. 
Das Befahren öffentlicher Verkehrsflächen und beschränkt öffent-
licher Verkehrsflächen (=Betriebsgrundstücke, die nicht aus-
schließlich Betriebsangehörigen zugänglich sind) ist nur mitversi-
chert, wenn dieses behördlich erlaubt oder genehmigt wird und 
dadurch gleichzeitig die Zulassungs- und Versicherungspflicht 
entfällt. 
Sofern vorgenannte Voraussetzungen nicht vorliegen, kann Versi-
cherungsschutz für die genannten Fahrzeuge nur über eine Kraft-
fahrzeugversicherung erlangt werden. 

 Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht 
werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und 
Willen des Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versiche-
rungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug 
nicht von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird.  

 Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen 
oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der 
Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahr-
zeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche 
Fahrerlaubnis hat.  

 Für diese Fahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in Ziff. 3.1 (2) AHB 
und in Ziff. 4.3 (1) AHB. 
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers aus der gelegentlichen Überlassung der versicherten Fahrzeuge 
an betriebsfremde Personen. 
Nicht versichert ist die persönliche Haftpflicht derjenigen, denen die 
Fahrzeuge überlassen worden sind. 

 
5 Deckungserweiterungen 

5.1 Vermögensschäden 
 Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haftpflicht 

wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziff. 2.1 AHB wegen Versi-
cherungsfällen, die während der Wirksamkeit der Versicherung ein-
getreten sind. 
Bei Fleischbeschauern sind Vermögensschäden infolge fahrlässiger 
Beurteilung oder Kennzeichnung von Fleisch mitversichert. 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden 
5.1.1 durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrage 

oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelie-
ferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen; 

5.1.2 aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prü-
fender oder gutachtlicher Tätigkeit; 

5.1.3 aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirt-
schaftlich verbundene Unternehmen; 

5.1.4 aus Vermittlungsgeschäften aller Art; 
5.1.5 aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstal-

tung; 
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5.1.6 aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- 
oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungs-
vorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue 
oder Unterschlagung; 

5.1.7 aus 
- Rationalisierung und Automatisierung, 
- Datenerfassung, -speicherung, -sicherung,  

-wiederherstellung, 
- Austausch, Übermittlung, Bereitstellung elektronischer 

Daten; 
5.1.8 aus der Verletzung von Persönlichkeitsrechten und Namens-

rechten, gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten 
sowie des Kartell- oder Wettbewerbsrechts; 

5.1.9 aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und 
Kostenanschlägen; 

5.1.10 aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige 
oder gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsfüh-
rung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Lei-
tungs- oder Aufsichtsgremien/Organe im Zusammenhang 
stehen; 

5.1.11 aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördli-
chen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen des 
Auftraggebers oder aus sonstiger bewusster Pflichtverlet-
zung; 

5.1.12 aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z.B. von 
Geld, Wertpapieren und Wertsachen (siehe jedoch Ziff. 5.3). 

5.2 Vermögensschäden aus der Verletzung von Datenschutzgesetzen  
Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.16 AHB – die gesetzliche 
Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziff. 2.1 AHB 
wegen Versicherungsfällen, die während der Wirksamkeit der Versi-
cherung eingetreten sind, aus der Verletzung von Datenschutzgeset-
zen durch Missbrauch personenbezogener Daten. Eingeschlossen 
sind - abweichend von Ziff. 7.4 (1) AHB - gesetzliche Haftpflichtan-
sprüche von Versicherten untereinander. 

5.3 Abhandenkommen von Sachen der Betriebsangehörigen und Besu-
cher 
Eingeschlossen ist - in Ergänzung von Ziff. 2.2 AHB und abweichend 
von Ziff. 7.6 AHB - die gesetzliche Haftpflicht aus dem Abhanden-
kommen von Sachen (einschließlich Kraftfahrzeugen und Fahrrädern 
mit Zubehör) der Betriebsangehörigen und Besucher und alle sich 
daraus ergebenden Vermögensschäden. Bei Kraftfahrzeugen ist je-
doch Voraussetzung für den Versicherungsschutz, dass die Abstell-
plätze während der Dauer des Abstellens entweder ständig bewacht 
oder zumindest durch ausreichende Sicherung gegen die Benutzung 
oder den Zutritt Unbefugter geschützt sind. 
Ausgenommen hiervon sind Geld, Wertpapiere (einschl. Sparbü-
cher), Scheckhefte, Scheck- und Kreditkarten, Urkunden, Kostbarkei-
ten und andere Wertsachen. 

5.4 Vorsorgeversicherung und Versehensklausel 
Abweichend von Ziff. 4.2 AHB gelten für die Vorsorgeversicherung 
im Rahmen des Vertrages die im Versicherungsschein/Nachtrag ge-
nannten Versicherungssummen, jedoch mit der Begrenzung gemäß 
Vorblatt/Aufstellung zu den BBR Abschnitt I. 
Ziff. 4.1(1) AHB findet keine Anwendung, wenn die Anzeige des neu 
entstandenen Risikos versehentlich unterblieben ist. Der Versiche-
rungsnehmer ist jedoch verpflichtet, sobald er sich des Versäumnis-
ses bewusst wird, unverzüglich die entsprechende Anzeige zu erstat-
ten. 

5.5 Vertraglich übernommene gesetzliche Haftpflicht 
Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.3 AHB – die vom Versi-
cherungsnehmer als Mieter, Pächter, Entleiher oder Leasingnehmer 
durch Vertrag übernommene gesetzliche Haftpflicht privatrechtli-
chen Inhalts des jeweiligen Vertragspartners (Vermieter, Verpächter, 
Verleiher, Leasinggeber) in dieser Eigenschaft . 
Ziff. 7.10 (b) AHB bleibt unberührt. 

5.6 Auslandsschäden 
5.6.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.9 AHB – die ge-

setzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen 
- im Ausland vorkommender Versicherungsfälle aus Anlass 

von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme an Ausstel-
lungen, Kongressen, Messen und Märkten; 

- im Ausland vorkommender Versicherungsfälle durch Er-
zeugnisse des Versicherungsnehmers, die ins Ausland ge-
langt sind, ohne dass der Versicherungsnehmer dorthin 
geliefert hat oder hat liefern lassen. 
Der dem Versicherungsnehmer bekannte indirekte Export 
(Export über Dritte) in die USA/Kanada gilt als direkter 
Export und ist nur aufgrund besonderer Vereinbarung 
versichert; 

- im europäischen Ausland vorkommender Versicherungs-
fälle durch Erzeugnisse, die der Versicherungsnehmer 
dorthin geliefert hat oder dorthin hat liefern lassen; 

- im europäischen Ausland vorkommender Versicherungs-
fälle, die auf Bau- und Montagearbeiten, Wartungsarbei-
ten (auch Inspektion und Kundendienst), Reparaturarbei-
ten und sonstige Tätigkeiten in der Bundesrepublik 
Deutschland zurückzuführen sind. 

Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung der Haft-
pflicht 
- wegen im europäischen Ausland vorkommender Versi-

cherungsfälle aus Bau- und Montagearbeiten, Wartungs-
arbeiten (auch Inspektion und Kundendienst), Reparatur-
arbeiten und sonstigen Tätigkeiten; 

- wegen im außereuropäischen Ausland vorkommender 
Versicherungsfälle aus Bau- und Montagearbeiten, War-
tungsarbeiten (auch Inspektion und Kundendienst), Repa-
raturarbeiten und sonstigen Tätigkeiten; 

- für im Ausland gelegene Betriebsstätten, z.B. Baustellen, 
Produktions- oder Vertriebsniederlassungen, Läger und 
dgl. 

5.6.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche  
- aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten von Perso-

nen, die vom Versicherungsnehmer im Ausland einge-
stellt oder dort mit der Durchführung von Arbeiten be-
traut worden sind. 

 Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche aus Ar-
beitsunfällen und Berufskrankheiten, die den Bestimmungen 
des Sozialgesetzbuch VII unterliegen (siehe Ziff. 7.9 AHB). 
Der Ausschluss gemäß „Zu Ziff. 2.2 – 2.4“ bleibt unberührt. 

5.6.3 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden – 
abweichend von Ziff. 6.5 AHB – als Leistungen auf die Versi-
cherungssumme angerechnet. 
Kosten sind: 
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten; 
Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des Scha-
dens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalls sowie 
Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, die dem Versi-
cherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die 
Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden sind. 

5.6.4 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in EURO. Die Ver-
pflichtung des Versicherers gilt mit dem Zeitpunkt als erfüllt, 
in dem der EURO-Betrag bei einem inländischen Geldinstitut 
angewiesen ist. 

5.7 Mietsachschäden aus Anlass von Geschäftsreisen 
 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.6 AHB – die gesetzliche 

Haftpflicht aus der Beschädigung von Gebäuden oder Räumen ein-
schließlich Inventar (nicht aber Maschinen, Produktionsanlagen und 
dgl.), die anlässlich von Dienst- und Geschäftsreisen, Teilnahme an 
Ausstellungen und Messen gemietet wurden, und alle sich daraus 
ergebenden Vermögensschäden. 
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen 
a) Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Beanspruchung; 
b) Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasser-

bereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten. 
5.8 Mietsachschäden durch Leitungs- und Abwasser 
 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.6 AHB – die gesetzliche 

Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden an gemiete-
ten – nicht geleasten – Gebäuden und/oder Räumen (nicht jedoch 
an Einrichtungen, Produktionsanlagen und dgl.) durch Leitungs- und 
Abwasser und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 
Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche 
a) von Gesellschaftern des Versicherungsnehmers; 
b) von gesetzlichen Vertretern des Versicherungsnehmers und sol-

chen Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des ver-
sicherten Betriebes oder eines Teiles desselben angestellt hat; 

c) von Angehörigen (siehe Ziff. 7.5 (1) Abs. 2 AHB) der vorge-
nannten Personen, wenn sie mit diesen in häuslicher Gemein-
schaft leben; 

d) von Unternehmen, die mit dem Versicherungsnehmer oder sei-
nen Gesellschaftern durch Kapital mehrheitlich verbunden sind 
und unter einer einheitlichen unternehmerischen Leitung ste-
hen.  

Ziff. 7.10 (b) AHB bleibt unberührt. 
5.9 Mietsachschäden an Arbeitsgeräten/Maschinen 
 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7 AHB – die 

gesetzliche Haftpflicht aus Schäden an selbstfahrenden Arbeitsma-
schinen (nicht sonstigen Kraftfahrzeugen wie z.B. Gabelstaplern) 
und sonstigen Gerätschaften und Einrichtungen Dritter, die der Ver-
sicherungsnehmer aus Anlass von Arbeiten im Rahmen des versi-
cherten Risikos vorübergehend gemietet, gepachtet oder geliehen 
(nicht geleast) hat oder die Gegenstand eines besonderen Verwah-
rungsvertrages sind, und alle sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden. 

 Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche  
a) von Gesellschaftern des Versicherungsnehmers; 
b) von gesetzlichen Vertretern des Versicherungsnehmers und sol-

chen Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des ver-
sicherten Betriebes oder eines Teiles desselben angestellt hat; 

c) von Angehörigen (siehe Ziff. 7.5 (1) Abs. 2 AHB) der vorge-
nannten Personen, wenn sie mit diesen in häuslicher Gemein-
schaft leben; 

d) von Unternehmen, die mit dem Versicherungsnehmer oder sei-
nen Gesellschaftern durch Kapital mehrheitlich verbunden sind 
und unter einer einheitlichen unternehmerischen Leitung ste-
hen;  
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e) wegen Schäden infolge Transports; 
f) wegen Schäden durch Brand und Explosion; 
g) wegen Abnutzung und Verschleiß. 

5.10 Bearbeitungsschäden 
 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.7 AHB – die gesetzliche 

Haftpflicht aus Schäden, die an fremden Sachen durch eine gewerb-
liche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers an oder mit 
diesen Sachen entstanden sind und alle sich daraus ergebenden 
Vermögensschäden, wenn diese Schäden durch eine gewerbliche 
oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers an diesen Sa-
chen entstanden sind; dadurch entstanden sind, dass der Versiche-
rungsnehmer diese Sachen zur Durchführung seiner gewerblichen 
und beruflichen Tätigkeit benutzt hat; durch eine gewerbliche oder 
berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers entstanden sind und 
sich diese Sachen im unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tätigkeit 
befunden haben. 

 Die Regelungen der Ziff. 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) und der Ziff. 
7.8 AHB (Schäden an hergestellten oder gelieferten Arbeiten oder 
Sachen) bleiben bestehen. 

 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen der 
- Beschädigung von auszuliefernden oder abzuholenden Waren; 
- Beschädigung von Sachen, die sich beim Versicherungsnehmer 

zur Lohnbe- oder -verarbeitung, Reparatur oder zu sonstigen 
Zwecken befinden, befunden haben oder die von ihm über-
nommen wurden; 

- Beschädigung von Kraft-, Schienen- und Wasserfahrzeugen;  
- Beschädigung von Land- und Wasserfahrzeugen, Containern 

sowie deren Ladung beim Be- und Entladen (siehe jedoch Ziff. 
5.12); 

- Beschädigung von Erdleitungen, Frei- und Oberleitungen (siehe 
jedoch Ziff. 5.13). 

5.11 Abhandenkommen von fremden Schlüsseln 
 Eingeschlossen ist – in Ergänzung von Ziff. 2.2 AHB und abweichend 

von Ziff. 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht aus dem Abhanden-
kommen von fremden Schlüsseln (auch General-Hauptschlüssel für 
eine zentrale Schließanlage), die sich rechtmäßig im Gewahrsam des 
Versicherten befunden haben, und alle sich daraus ergebenden 
Vermögensschäden. 
Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf gesetzliche Haftpflicht-
ansprüche wegen der Kosten für die notwendige Auswechslung von 
Schlössern und Schließanlagen sowie für vorübergehende Siche-
rungsmaßnahmen (Notschloss) und einen Objektschutz bis zu 14 
Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an welchem der Verlust des 
Schlüssels festgestellt wurde. 
Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus Folgeschäden ei-
nes Schlüsselverlustes (z.B. wegen Einbruchs). 
Ausgeschlossen bleiben ebenso Haftpflichtansprüche aus dem Ver-
lust von Tresor- und Möbelschlüsseln sowie sonstigen Schlüsseln zu 
beweglichen Sachen. 

5.12 Be- und Entladeschäden 
 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.7 AHB – die gesetzliche 

Haftpflicht wegen der Beschädigung von Land- und Wasserfahrzeu-
gen sowie Containern durch/oder beim Be- und Entladen, und alle 
sich daraus ergebenden Vermögensschäden. Für Schäden an Con-
tainern besteht auch dann Versicherungsschutz, wenn diese entste-
hen beim Abheben von oder Heben auf Land- oder Wasserfahrzeu-
ge durch Kräne oder Winden zum Zwecke des Be- und Entladens. 
Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen Beschädigung der Ladung 
von Fahrzeugen und Containern. 
Für Schäden am Ladegut besteht abweichend insoweit Versiche-
rungsschutz, als 
- die Ladung nicht für den Versicherungsnehmer bestimmt ist, 
- es sich nicht um Erzeugnisse des Versicherungsnehmers bzw. 

von ihm, in seinem Auftrag oder für seine Rechnung von Drit-
ten gelieferte Sachen handelt oder 

- der Transport der Ladung nicht vom Versicherungsnehmer bzw. 
in seinem Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten über-
nommen wurde. 

Andere Versicherungen zugunsten des Versicherungsnehmers ( z.B. 
Garantie-, Montage-, Bauleistungs-, Transportversicherungen) gehen 
dieser Versicherung vor. 

5.13 Leitungs- und Leitungsfolgeschäden 
Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden an Erd-
leitungen (Kabel, unterirdische Kanäle, Wasserleitungen, Gasrohre 
und andere Leitungen) sowie Frei- und/oder Oberleitungen und alle 
sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 
Abweichend von Ziff. 7.7 AHB schließt der Versicherungsschutz auch 
die gesetzliche Haftpflicht wegen Bearbeitungsschäden an solchen 
Leitungen und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden ein. 

 Die Regelungen der Ziff. 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) und der Ziff. 
7.8 AHB (Schäden an hergestellten oder gelieferten Arbeiten oder 
Sachen) bleiben bestehen. 

5.14 Schäden durch deckungsvorsorgefreien Umgang mit radioaktiven 
Stoffen, Röntgeneinrichtungen, Störstrahlern sowie Laser und Maser 
Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.12 AHB – die gesetzliche 
Haftpflicht aus  
- dem deckungsvorsorgefreien Umgang mit radioaktiven Stoffen; 
- Besitz und Verwendung von Röntgeneinrichtungen und Stör-
strahlern, Laser- und Masergeräten. 
 

Werden vom Versicherungsnehmer gelieferte Erzeugnisse, Arbeiten 
oder sonstige Leistungen im Zusammenhang mit energiereichen io-
nisierenden Strahlen verwendet, ohne dass dies für den Versiche-
rungsnehmer ersichtlich war, wird sich der Versicherer nicht auf Ziff. 
7.12 AHB berufen. 
Dies gilt nicht für Schäden, 
- die durch den Betrieb einer Kernanlage bedingt sind oder von 

einer solchen Anlage ausgehen; 
- die durch die Beförderung von Kernmaterialien einschließlich 

der damit zusammenhängenden Lagerung bedingt sind. 
Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche 
- wegen Schäden infolge der Veränderung des Erbgutes (Ge-

nom), die ab der zweiten Generation eintreten; 
- wegen Personenschäden solcher Personen, die – gleichgültig für 

wen oder in wessen Auftrag – aus beruflichem oder wissen-
schaftlichem Anlass im Betrieb des Versicherungsnehmers eine 
Tätigkeit ausüben und hierbei die von energiereichen ionisie-
renden Strahlen oder Laserstrahlen ausgehenden Gefahren in 
Kauf zu nehmen haben;  

- gegenüber jedem Versicherungsnehmer oder Versicherten, der 
den Schaden durch bewusstes Abweichen von dem Strahlen-
schutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, behördlichen Ver-
fügungen oder Anordnungen verursacht hat.  

Ziff. 7.10 (b) AHB bleibt unberührt. 
5.15 Haftpflichtansprüche der gesetzlichen Vertreter des Versicherungs-

nehmers 
 Eingeschlossen sind – abweichend von Ziff. 7.5 AHB – gesetzliche 

Haftpflichtansprüche wegen Personen- und Sachschäden der gesetz-
lichen Vertreter des Versicherungsnehmers und ihrer Angehörigen. 

5.16 Haftpflichtansprüche mitversicherter natürlicher Personen unterein-
ander 

 Eingeschlossen sind – abweichend von Ziff. 7.4 AHB in Verbindung 
mit Ziff. 7.5 AHB – gesetzliche Haftpflichtansprüche mitversicherter 
natürlicher Personen untereinander, und zwar wegen 
- Personenschäden, bei denen es sich nicht um Arbeitsunfälle in 

dem Unternehmen handelt, in dem die schadenverursachende 
Person angestellt ist; 

- Sachschäden; 
- Vermögensschäden aus der Verletzung von Datenschutzgeset-

zen. 
5.17 Abwasserschäden 

Eingeschlossen sind – abweichend von Ziff. 7.14 (1) AHB – Haft-
pflichtansprüche aus Sachschaden, der durch Abwässer entsteht. 
Ziff. 7.10 (b) AHB bleibt unberührt. 

5.18 Personen- oder Sachschäden aufgrund von Sachmängeln infolge 
Fehlens von vereinbarten Eigenschaften 
Eingeschlossen sind – insoweit abweichend von Ziff. 1.1, 1.2 und 7.3 
AHB – auf Sachmängeln beruhende Schadenersatzansprüche Dritter 
im gesetzlichen Umfang wegen Personen-, Sach- und daraus ent-
standener weiterer Schäden, wenn der Versicherungsnehmer auf-
grund einer Vereinbarung mit seinem Abnehmer über bestimmte Ei-
genschaften dieser Sachen dafür verschuldensunabhängig einzuste-
hen hat, dass diese bei Gefahrübergang vorhanden sind. 

 
6 Sonderregelungen 

6.1 Abbruch- und Einreißarbeiten (zu Sprengungen siehe Umwelt-
Haftpflichtversicherung) 
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Anlass von Abbruch- 
und Einreißarbeiten an Bauwerken (siehe jedoch Ziff. 4.1.1), sofern 
nicht eine besondere Vereinbarung hierüber mit dem Versicherer ge-
troffen worden ist. Auch wenn eine solche Vereinbarung getroffen 
worden ist, sind in jedem Fall ausgeschlossen Sachschäden, die in ei-
nem Umkreis entstehen, dessen Radius der Höhe des einzureißenden 
Bauwerks entspricht. 
Ziff. 7.10 (b) AHB bleibt unberührt. 

6.2 Verkaufs- und Lieferbedingungen 
Soweit zwischen dem Versicherungsnehmer und einem An-
spruchsteller die Allgemeinen Verkaufs- und/oder Lieferbedingungen 
des Versicherungsnehmers rechtswirksam sind, wird sich der Versi-
cherer auf darin enthaltene Haftungsausschlüsse nicht berufen, 
wenn und soweit der Versicherungsnehmer dies ausdrücklich 
wünscht und er nach gesetzlichen Bestimmungen zur Haftung ver-
pflichtet ist. 

6.3 Arbeits- oder Liefergemeinschaften 
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Teilnahme an Ar-
beits- oder Liefergemeinschaften auch dann, wenn sich der Haft-
pflichtanspruch gegen die Arbeits- oder Liefergemeinschaft selbst 
richtet. 
Für die Teilnahme an Arbeits- oder Liefergemeinschaften gelten un-
beschadet der sonstigen Vertragsbedingungen (insbesondere der 
Versicherungssummen) folgende Bestimmungen: 
6.3.1 Die Ersatzpflicht des Versicherers bleibt auf die Quote be-

schränkt, welche der prozentualen Beteiligung des Versiche-
rungsnehmers an der Arbeits- oder Liefergemeinschaft ent-
spricht. Dabei ist es unerheblich, welcher Partnerfirma die 
schadenverursachenden Personen oder Sachen (Arbeitsma-
schinen, Baugeräte, Baumaterialien usw.) angehören. 
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6.3.2 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche 
wegen Schäden an den von den einzelnen Partnern in die 
Arbeits- oder Liefergemeinschaft eingebrachten oder von 
der Arbeitsgemeinschaft beschafften Sachen und allen sich 
daraus ergebenden Vermögensschäden, gleichgültig, von 
wem die Schäden verursacht wurden. 

6.3.3 Ebenso bleiben ausgeschlossen Ansprüche der Partner der 
Arbeits- oder Liefergemeinschaft untereinander sowie An-
sprüche der Arbeits- oder Liefergemeinschaft gegen die 
Partner und umgekehrt. 

6.3.4 Die Ersatzpflicht des Versicherers erweitert sich innerhalb der 
vereinbarten Versicherungssummen über Ziff. 6.3.1 hinaus 
für den Fall, dass über das Vermögen eines Partners das In-
solvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung mangels Mas-
se abgelehnt worden ist und für diesen Partner wegen 
Nichtzahlung seines Beitrages kein Versicherungsschutz be-
steht. Ersetzt wird der dem Versicherungsnehmer zuge-
wachsene Anteil, soweit für ihn nach dem Ausscheiden des 
Partners und der dadurch erforderlichen Auseinanderset-
zung ein Fehlbetrag verbleibt. 

6.3.5 Versicherungsschutz im Rahmen der Ziff. 6.3.1 bis 6.3.3 be-
steht auch für die Arbeits- oder Liefergemeinschaft selbst. 

6.4 Schiedsgerichtsverfahren 
Die Vereinbarung von Schiedsgerichtsverfahren beeinträchtigt den 
Versicherungsschutz nicht, wenn sie nach den Regeln der internatio-
nalen Industrie- und Handelskammern Paris, Stockholm oder Zürich 
oder des deutschen schiedsrichterlichen Verfahrens im Sinne der §§ 
1025 bis 1066 ZPO ausgetragen werden. 
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versicherer die Einlei-
tung von Schiedsgerichtsverfahren anzuzeigen und dem Versicherer 
die Mitwirkung im Schiedsgerichtsverfahren entsprechend der Mit-
wirkung des Versicherers an Verfahren des ordentlichen Rechtswe-
ges zu ermöglichen. 

6.5 Nachhaftung 
In den Fällen des vollständigen und dauernden Wegfalls versicherter 
Risiken (z.B. Betriebs- oder Praxisaufgabe; auch Tod des Versiche-
rungsnehmers) kann eine Nachhaftungsversicherung beantragt wer-
den. 
Die Nachhaftungsversicherung umfasst nach Beendigung des Ver-
trages eintretende Versicherungsfälle, die durch eine betriebliche Tä-
tigkeit vor diesem Zeitpunkt herbeigeführt wurden. Es gelten die 
zum Vertrag vereinbarten Bedingungen und Versicherungssummen. 

 
7 Risikoausschlüsse und Risikobegrenzungen 

7.1 Nicht versicherte Risiken 
Nicht versichert ist die Haftpflicht 
7.1.1 aus Schäden durch Risiken, die nicht dem im Vertrag be-

schriebenen Betriebscharakter entsprechen (siehe jedoch 
Ziff. 5.4); 

7.1.2 aus Herstellung, Verarbeitung oder Beförderung von Spreng-
stoffen oder ihrer Lagerung zu Großhandelszwecken sowie 
aus Veranstaltung oder Abbrennen von Feuerwerken; 

7.1.3 aus Besitz oder Betrieb von Bahnen zur Beförderung von 
Personen oder Sachen sowie aus der selbständigen und 
nichtselbständigen Teilnahme am Eisenbahnbetrieb; 

7.1.4 a) wegen Bergschäden (im Sinne des § 114 BBergG), so-
weit es sich handelt um die Beschädigung von 
Grundstücken, deren Bestandteilen und Zubehör, 

b) wegen Schäden beim Bergbaubetrieb (im Sinne des § 
114 BBergG) durch Wasser- und Kohlensäureeinbrüche; 

7.1.5 aus Planungs- und Bauleitungstätigkeit, soweit die Bauvor-
haben nicht vom Versicherungsnehmer ausgeführt werden; 

7.1.6 aus der Beschädigung von Kommissionsware; 
7.1.7 wegen Personenschäden durch im Geltungsbereich des Arz-

neimittelgesetzes (AMG) an Verbraucher abgegebene Arz-
neimittel, für die der Versicherungsnehmer in seiner Eigen-
schaft als pharmazeutischer Unternehmer im Sinne des § 4 
Abs. 18 AMG nach § 94 AMG eine Deckungsvorsorge zu 
treffen hat; 

7.1.8 wegen Schäden, die auf Glasfasern, Mineralfasern und diese 
Stoffe enthaltende Stäube zurückzuführen sind;  

7.1.9 wegen genetischer Schäden; 
7.1.10 wegen Schäden durch Einwirkung von elektrischen, magne-

tischen und/oder elektromagnetischen Feldern oder Wellen; 
7.1.11 wegen Ansprüchen, die in unmittelbarem oder mittelbarem 

Zusammenhang mit einem Rückruf stehen. Rückruf ist die 
Aufforderung an Dritte, die vom Versicherungsnehmer her-
gestellten oder gelieferten Erzeugnisse oder von ihm oder in 
seinem Auftrag erbrachten sonstigen Leistungen auf festge-
stellte oder vermutete Mängel überprüfen und diese gege-
benenfalls beheben zu lassen. Dabei kommt es nicht darauf 
an, durch wen der Rückruf erfolgt oder wer zu dem Rückruf 
verpflichtet ist (Versicherungsnehmer, Behörde oder Sonsti-
ge); 

7.1.12 aus Schäden an Daten, Datenträgern und Programmen so-
wie durch Datenverarbeitung, insbesondere durch falsche 
oder fehlerhafte Daten, Programme oder Hardware und den 
daraus entstehenden Folgeschäden; 

7.1.13 bei Kraftfahrzeug-Handwerksbetrieben und Landmaschinen-
Fachbetrieben: aus Beschädigung oder Vernichtung von 
Kraftfahrzeugen oder Landmaschinen, die sich beim Versi-
cherungsnehmer zur Reparatur oder zu sonstigen Zwecken 
befinden, sowie deren Zubehör; 

7.1.14 wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, an-
deren feindseligen Handlungen (inkl. Terrorakten), Aufruhr, 
inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmit-
telbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand 
beruhen; das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, 
soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben; 

7.1.15 wegen Umweltschäden durch Abfall; 
7.1.16 aus Haltung von Kampfhunden (siehe Abschnitt II Ziff. 2 der 

BBR); 
7.1.17 der Endhersteller/Produzenten wegen Ansprüchen aus Ge-

sundheitsbeeinträchtigung aus dem Konsum von Tabak, Ta-
bakprodukten (ausgenommen Nikotin als therapeutisches 
Mittel) und Zusatzprodukten, die im Zusammenhang mit 
solchen Tabakprodukten verwendet werden (z.B. Filter); 

7.1.18 wegen Ansprüchen auf Entschädigung mit Strafcharakter, 
insbesondere punitive oder exemplary damages; 

7.1.19 wegen Ansprüchen nach den Art. 1792 ff. und 2270 und 
den damit im Zusammenhang stehenden Regressansprüchen 
nach Art. 1147 des französischen Code Civil oder gleicharti-
gen Bestimmungen anderer Länder; 

7.1.20 der Blut- und Blutproduktehersteller sowie Blutbanken und 
Blutspendeeinrichtungen; 

7.1.21 aus Schäden infolge Teilnahme an Pferde- oder Kraftfahr-
zeug-Rennen sowie den Vorbereitungen hierzu (Training). 

7.2 Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger, Wasserfahrzeuge und Luft-/ 
Raumfahrzeuge 
7.2.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der 

Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ih-
nen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch 
von Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeuganhängern, Wasserfahr-
zeugen, Luft-/Raumfahrzeugen verursachen oder für die sie 
als Halter oder Besitzer von Wasserfahrzeugen oder Luft-
/Raumfahrzeugen in Anspruch genommen werden (siehe je-
doch Ziff. 4.2). 

7.2.2 Eine Tätigkeit der genannten Personen an Kraftfahrzeugen, 
Kraftfahrzeuganhängern und Wasserfahrzeugen ist kein 
Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser 
Personen Halter oder Besitzer der Fahrzeuge ist und wenn 
die Fahrzeuge hierbei nicht in Betrieb gesetzt werden. 

7.2.3 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten 
(Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versiche-
rungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten. 

7.2.4 Nicht versichert ist die Haftpflicht aus 
a) der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Liefe-

rung von Luft-/Raumfahrzeugen oder Teilen für Luft/ 
Raumfahrzeuge, soweit die Teile ersichtlich für den Bau 
von Luft-/Raumfahrzeugen oder den Einbau in 
Luft/Raumfahrzeuge bestimmt waren, 

b) Tätigkeiten (z.B. Montage, Wartung, Inspektion, Über-
holung, Reparatur, Beförderung) an Luft-/Raumfahr-
zeugen oder deren Teilen, und zwar wegen Schäden an 
Luft-/Raumfahrzeugen, der mit diesen beförderten Sa-
chen, der Insassen und allen sich daraus ergebenden 
Vermögensschäden sowie wegen sonstiger Schäden 
durch Luft-/Raumfahrzeuge. 

7.3 Inländische Versicherungsfälle, die im Ausland geltend gemacht 
werden  
Für inländische Versicherungsfälle, aus denen Ansprüche im Ausland 
geltend gemacht werden, gilt: 
7.3.1 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden - 

abweichend von Ziff. 6.5 AHB - als Leistungen auf die Versi-
cherungssumme angerechnet. 
Kosten sind: 
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten; 
Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des Scha-
dens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalls sowie 
Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, die dem Versi-
cherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die 
Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden sind. 

7.3.2 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in EURO. Die Ver-
pflichtung des Versicherers gilt mit dem Zeitpunkt als erfüllt, 
in dem der EURO-Betrag bei einem inländischen Geldinstitut 
angewiesen ist. 

 
C Umwelt-Haftpflichtversicherung der Mannheimer Versicherung AG 

 
1 Gegenstand der Versicherung 

1.1 Der Versicherungsschutz richtet sich nach den Allgemeinen Versiche-
rungs-Bedingungen für die Haftpflicht-Versicherung (AHB) und den 
nachfolgenden Vereinbarungen. 

1.2 Versichert ist – abweichend von Ziff. 7.10 (b) AHB – im Rahmen und 
Umfang des Vertrages die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen 
Inhalts des Versicherungsnehmers wegen Personen- und Sachschä-
den durch Umwelteinwirkung für die gemäß Ziff. 2 in Versicherung 
gegebenen Risiken. 
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1.3 Mitversichert sind gemäß Ziff. 2.1 AHB Vermögensschäden aus der 
Verletzung von Aneignungsrechten, des Rechts am eingerichteten 
und ausgeübten Gewerbebetrieb, wasserrechtlichen Benutzungs-
rechten oder –befugnissen. Sie werden wie Sachschäden behandelt. 

1.4 Im Umfang der Deckung gemäß Ziff. 2 gelten die Deckungsbaustei-
ne für 
- mitversicherte Personen 
- Beauftragung von Subunternehmern (ohne Fuhrunternehmen) 
- mitversicherte Nebenrisiken 
- Deckungserweiterungen 
- Sonderregelungen 
gemäß des Betriebs-Haftpflichtrisikos auch für diese Versicherung. 
Von dieser Deckungsergänzung sind folgende Bausteine des Be-
triebs-Haftpflichtrisikos ausgenommen: 
- Versehensklausel 
- Vorsorgeversicherung (siehe jedoch Ziff. 3) 
- Auslandsschäden 
- vertraglich übernommene gesetzliche Haftpflicht 
- Abwasserschäden 

1.5 Mietsachschäden aus Anlass von Geschäftsreisen durch Brand und 
Explosion 
Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.6 AHB – die gesetzliche 
Haftpflicht aus der Beschädigung von Gebäuden oder Räumen ein-
schließlich Inventar (nicht aber Maschinen, Produktionsanlagen und 
dgl.), die anlässlich von Dienst- oder Geschäftsreisen, Teilnahme an 
Ausstellungen und Messen gemietet wurden, durch Brand und Exp-
losion und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 
Ausgeschlossen sind die unter den Regressverzicht nach dem Ab-
kommen der Feuerversicherer bei übergreifenden Schadenereignis-
sen fallenden Rückgriffsansprüche. 
Anmerkung: Auf Wunsch wird dem Versicherungsnehmer der Wort-
laut des Feuerregressverzichtsabkommens ausgehändigt. 

1.6 Mietsachschäden durch Brand und Explosion 
 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.6 AHB – die gesetzliche 

Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden an gemiete-
ten – nicht geleasten – Gebäuden und/oder Räumen (nicht jedoch 
an Einrichtungen, Produktionsanlagen und dgl.) durch Brand und 
Explosion und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. Aus-
genommen sind die unter den Regressverzicht nach dem Abkom-
men der Feuerversicherer bei übergreifenden Schadenereignissen fal-
lenden Rückgriffsansprüche. 

 Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche 
a) von Gesellschaftern des Versicherungsnehmers; 
b) von gesetzlichen Vertretern des Versicherungsnehmers und sol-

chen Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des ver-
sicherten Betriebes oder eines Teiles desselben angestellt hat; 

c) von Angehörigen (siehe Ziff. 7.5 (1) Abs. 2 AHB) der vorge-
nannten Personen, wenn sie mit diesen in häuslicher Gemein-
schaft leben; 

d) von Unternehmen, die mit dem Versicherungsnehmer oder sei-
nen Gesellschaftern durch Kapital mehrheitlich verbunden sind 
und unter einer einheitlichen unternehmerischen Leitung ste-
hen.  

 
2 Umfang der Versicherung 

Falls im Vertrag besonders vereinbart, besteht ausschließlich für die dort 
aufgeführten, den nachfolgenden Risikobausteinen zugeordneten Einzelri-
siken Versicherungsschutz. 
2.1 Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, gewässer-

schädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, 
zu befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen). 
Ausgenommen sind solche WHG-Anlagen, die in Anhang 1 oder 2 
zum Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG) aufgeführt sind, Abwas-
seranlagen, Einwirkungen auf Gewässer sowie Schäden durch Ab-
wässer. 

2.2 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 1 zum Umwelt-
haftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen). Ausgenommen sind Abwas-
seranlagen, Einwirkungen auf Gewässer sowie Schäden durch Ab-
wässer. 

2.3 Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Umweltschutz 
dienenden Bestimmungen einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht 
unterliegen (sonstige deklarierungspflichtige Anlagen). Ausgenom-
men sind Abwasseranlagen, Einwirkungen auf Gewässer und Schä-
den durch Abwässer. 

2.4 Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder dem Einbringen 
oder Einleiten von Stoffen in ein Gewässer oder Einwirken auf ein 
Gewässer derart, dass die physikalische, chemische oder biologische 
Beschaffenheit des Wassers verändert wird, durch den Versiche-
rungsnehmer (Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko). Der Aus-
schluss von Schäden durch Abwässer gemäß Ziff. 7.14 (1) AHB fin-
det insoweit keine Anwendung. Soweit es sich bei diesen Anlagen 
um Benzin-/Fett-/Ölabscheider handelt, gilt: 
Versicherungsschutz besteht nur, wenn Einbau und Betrieb dieser 
Abscheider nach den jeweiligen DIN-Richtlinien erfolgen und eine 
ggf. erforderliche behördliche Genehmigung vorliegt und die Nenn-
größe 40 nicht überschritten wird. 

2.5 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 2 zum Umwelt-
haftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen / Pflichtversicherung). 

2.6 Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhal-
tung und Wartung von Anlagen gemäß Ziff. 2.1 bis 2.5 oder Teilen, 
die ersichtlich für Anlagen gemäß Ziff. 2.1 bis 2.5 bestimmt sind, 
wenn der Versicherungsnehmer nicht selbst Inhaber der Anlagen ist. 
Der Ausschluss von Schäden durch Abwässer gemäß Ziff. 7.14 (1) 
AHB findet insoweit keine Anwendung. 
Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls werden unter den 
in Ziff. 6 genannten Voraussetzungen durch den Versicherer ersetzt, 
sofern Regressansprüche des Inhabers der Anlage gegen den Versi-
cherungsnehmer bestehen können. 

2.7 Umwelteinwirkungen, die im Zusammenhang mit dem im Versiche-
rungsschein/Nachtrag beschriebenen Risiko stehen, soweit diese 
Umwelteinwirkungen nicht von Anlagen oder Tätigkeiten ausgehen 
oder ausgegangen sind, die unter den Anwendungsbereich der Risi-
kobausteine Ziff. 2.1 bis 2.6 fallen, unabhängig davon, ob diese Risi-
kobausteine vereinbart wurden oder nicht (Umwelthaftpflicht-
Basisdeckung). 

Zu Ziff. 2.1 bis 2.7: 
Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn gelagerte Stoffe bei ihrer 
Verwendung im räumlichen und gegenständlichen Zusammenhang mit 
versicherten Anlagen gemäß Ziff. 2.1. bis 2.5 und 2.7 in Boden, Luft oder 
Wasser (einschließlich Gewässer) gelangen, ohne in diese eingebracht oder 
eingeleitet zu sein. 
Der Versicherungsschutz gemäß Ziff. 2.1 bis 2.7 bezieht sich auch auf die 
Haftpflicht wegen Schäden eines Dritten, die dadurch entstehen, dass Stof-
fe in Abwässer und mit diesen in Gewässer gelangen. 

 
3 Vorsorgeversicherung, Erhöhungen und Erweiterungen 

3.1 Die Bestimmungen der Ziff. 3.1 (3) und der Ziff. 4 AHB – Vorsorge-
versicherung – finden für die Risikobausteine Ziff. 2.1 bis 2.6 keine 
Anwendung. Der Versicherungsschutz für neue Risiken bedarf inso-
weit besonderer Vereinbarung. 

3.2 Ziff. 3.1 (2) und 3.2 AHB – Erhöhungen und Erweiterungen – findet 
für die Risikobausteine Ziff. 2.1 bis 2.6 ebenfalls keine Anwendung; 
hiervon unberührt bleiben mengenmäßige Veränderungen von Stof-
fen innerhalb der unter Ziff. 2 versicherten Risiken. 

 
4 Mitversicherte Anlagen 

4.1 Abweichend von Ziff. 1 und 2 ist mitversichert die gesetzliche Haft-
pflicht 

 aus Anlagen des Versicherungsnehmers zur Lagerung sonstiger um-
weltgefährlicher Stoffe (siehe jedoch Ziff. 7.19), sofern die Gesamt-
lagermenge 1.000 l/kg nicht übersteigt und das Fassungsvermögen 
des einzelnen Behältnisses nicht mehr als 250 l/kg beträgt. 

4.2 Wird eine der Mengenschwellen gemäß Ziff. 4.1 überschritten, er-
lischt – abweichend von Ziff. 3.1 (2) AHB – die Mitversicherung der 
gemäß Ziff. 4.1 versicherten Risiken vollständig. Der Versicherungs-
schutz bedarf insoweit besonderer Vereinbarung. 

 
5 Versicherungsfall 
 Abweichend von Ziff. 1.1 AHB ist Versicherungsfall die nachprüfbare erste 

Feststellung des Personenschadens (Tod, Verletzung oder Gesundheits-
schädigung von Menschen), Sachschadens (Beschädigung oder Vernich-
tung von Sachen) oder eines gemäß Ziff. 1.3 mitversicherten Vermögens-
schadens durch den Geschädigten, einen sonstigen Dritten oder den Versi-
cherungsnehmer. Der Versicherungsfall muss während der Wirksamkeit der 
Versicherung eingetreten sein. Hierbei kommt es nicht darauf an, ob zu 
diesem Zeitpunkt bereits Ursache oder Umfang des Schadens oder die 
Möglichkeit zur Erhebung von Haftpflichtansprüchen erkennbar war. 

 
6 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles 

6.1 Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungsfall einge-
treten ist, 
- nach einer Störung des Betriebes 
oder 
- aufgrund behördlicher Anordnung 

 Aufwendungen des Versicherungsnehmers für Maßnahmen zur Ab-
wendung oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden 
versicherten Personen-, Sach- oder gemäß Ziff. 1.3 mitversicherten 
Vermögensschadens. Die Feststellung der Störung des Betriebes oder 
die behördliche Anordnung müssen in die Wirksamkeit der Versiche-
rung fallen, wobei der frühere Zeitpunkt maßgeblich ist. 

6.2 Aufwendungen aufgrund behördlicher Anordnungen im Sinne der 
Ziff. 6.1 werden unter den dort genannten Voraussetzungen unbe-
schadet der Tatsache übernommen, dass die Maßnahmen durch den 
Versicherungsnehmer oder im Wege der Ersatzvornahme durch die 
Behörde ausgeführt werden. 

6.3 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,  
6.3.1 dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Störung 

des Betriebes oder eine behördliche Anordnung unverzüg-
lich anzuzeigen und alles zu tun, was erforderlich ist, die 
Aufwendungen auf den Umfang zu begrenzen, der not-
wendig und objektiv geeignet ist, den Schadeneintritt zu 
verhindern oder den Schadenumfang zu mindern und auf 
Verlangen des Versicherers fristgemäß Widerspruch gegen 
behördliche Anordnungen einzulegen  

 oder  
6.3.2 sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzustim-

men. 
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6.4 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziff. 6.3 genannten 
Obliegenheiten vorsätzlich, so werden ihm im Rahmen des für Auf-
wendungen gem. Ziff. 6 vereinbarten Gesamtbetrages (siehe Versi-
cherungsschein /Nachtrag) nur die notwendigen und objektiv geeig-
neten Aufwendungen ersetzt.  

 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziff. 6.3 genannten 
Obliegenheiten grob fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, et-
waige über die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendun-
gen hinausgehende Aufwendungen in einem der Schwere des Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrläs-
sigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 

 Abweichend von Abs. 1 und 2 bleibt der Versicherer zum Ersatz et-
waiger über die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendun-
gen hinausgehender Aufwendungen verpflichtet, soweit die Verlet-
zung der Obliegenheit nicht für den Umfang der Leistungspflicht des 
Versicherers ursächlich ist.  

6.5 Nicht ersatzfähig sind in jedem Falle Aufwendungen – auch soweit 
sie sich mit Aufwendungen im Sinne der Ziff. 6.1 decken – zur Erhal-
tung, Reparatur, Erneuerung, Nachrüstung, Sicherung oder Sanie-
rung von Betriebseinrichtungen, Grundstücken oder Sachen (auch 
gemietete, gepachtete, geleaste und dgl.) des Versicherungsneh-
mers; das gilt auch für solche, die früher im Eigentum oder Besitz 
des Versicherungsnehmers standen. 
Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwendung oder 
Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden Personen-, Sach- 
oder gemäß Ziff. 1.3 mitversicherten Vermögensschadens, falls Be-
triebseinrichtungen, Grundstücke oder Sachen des Versicherungs-
nehmers, die von einer Umwelteinwirkung nicht betroffen sind, be-
einträchtigt werden müssen. Eintretende Wertverbesserungen sind 
abzuziehen. 

 
7 Nicht versicherte Tatbestände 
 Nicht versichert sind – wobei Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungs-

falles gemäß Ziff. 6 wie Ansprüche wegen Schäden behandelt werden – 
7.1 Ansprüche wegen Schäden, die dadurch entstehen oder entstanden 

sind, dass beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen diese 
Stoffe verschüttet werden, abtropfen, ablaufen, verdampfen, ver-
dunsten oder durch ähnliche Vorgänge in den Boden oder ein Ge-
wässer gelangen. Das gilt nicht, soweit solche Vorgänge auf einer 
Störung des Betriebes beruhen. 

7.2 Ansprüche wegen Schäden, die durch betriebsbedingt unvermeidba-
re, notwendige oder in Kauf genommene Umwelteinwirkungen ent-
stehen. 

7.3 Ansprüche wegen bei Vertragsbeginn bereits eingetretener Schäden. 
7.4 Ansprüche wegen Schäden, für die nach Maßgabe früherer Versi-

cherungsverträge Versicherungsschutz besteht oder hätte beantragt 
werden können. 

7.5 Ansprüche wegen Schäden, die sich daraus ergeben, dass der Versi-
cherungsnehmer nach Beginn des Versicherungsverhältnisses 
Grundstücke erwirbt oder in Besitz nimmt, die zu diesem Zeitpunkt 
bereits von einer Umwelteinwirkung betroffen waren. 

7.6 Ansprüche wegen Schäden aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von 
Anlagen oder Einrichtungen zur Endablagerung von Abfällen.  

7.7 Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer 
hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse (ausgenommen Abfälle), 
durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach Ausführung der Leis-
tung oder nach Abschluss der Arbeiten entstehen (Produkthaft-
pflicht).  

 Wird Versicherungsschutz nach Risikobaustein Ziff. 2.6 genommen, 
gilt dieser Ausschluss insoweit nicht. 

7.8 Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer er-
zeugte oder gelieferte Abfälle vor oder nach Auslieferung entstehen, 
sofern diese 
- ohne die dafür erforderliche behördliche Genehmigung, 
- ohne Genehmigung des Inhabers der Abfallentsorgungsanlage, 

insbesondere einer Deponie oder Kompostierungsanlage, 
-  unter Nichtbeachtung von Auflagen oder Hinweisen des Inha-

bers der Abfallentsorgungsanlage, insbesondere einer Deponie 
oder Kompostierungsanlage oder seines Personals, 

- an einem Ort, der nicht im erforderlichen Umfang dafür be-
hördlich genehmigt ist, transportiert, zwischen-, endgelagert 
oder anderweitig entsorgt werden. Die Regelung der Ziff. 7.6 
bleibt hiervon unberührt. 

7.9 Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden 
Mitversicherten), die den Schaden dadurch verursachen, dass sie 
bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an den Versicherungs-
nehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen, 
die dem Umweltschutz dienen, abweichen. 

7.10 Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden 
Mitversicherten), die den Schaden dadurch verursachen, dass sie es 
bewusst unterlassen, die vom Hersteller gegebenen oder nach dem 
Stand der Technik einzuhaltenden Richtlinien oder Gebrauchsanwei-
sungen für Anwendungen, regelmäßige Kontrollen, Inspektionen 
oder Wartungen zu befolgen oder notwendige Reparaturen bewusst 
nicht ausführen. 

7.11 Ansprüche wegen Schäden, die auf Glasfasern, Mineralfasern und 
diese Stoffe enthaltende Stäube zurückzuführen sind. 

7.12 Ansprüche wegen genetischer Schäden. 

7.13 Ansprüche wegen Schäden durch Einwirkung von elektrischen, 
magnetischen und/oder elektromagnetischen Feldern oder Wellen. 

7.14 Ansprüche 
- wegen Bergschäden (im Sinne des § 114 BBergG), soweit es 

sich handelt um die Beschädigung von Grundstücken, deren 
Bestandteilen und Zubehör; 

- wegen Schäden beim Bergbautrieb (im Sinne des § 114 
BBergG) durch schlagende Wetter, Wasser- und Kohlensäure-
einbrüche sowie Kohlenstaubexplosionen. 

7.15 Ansprüche wegen Schäden infolge der Veränderung der Lagerstätte 
des Grundwassers oder seines Fließverhaltens. 

7.16 Ansprüche wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, 
anderen feindseligen Handlungen (inkl. Terrorakten), Aufruhr, inne-
ren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf 
Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen; das glei-
che gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare 
Naturkräfte ausgewirkt haben. 

7.17 Ansprüche wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mit-
versicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person 
durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeuges oder Kraftfahrzeugan-
hängers verursachen (siehe jedoch Ziff. 1.4). 
Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versiche-
rungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder 
beauftragte Person durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeuges 
verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Wasser-
fahrzeuges in Anspruch genommen werden. 
Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versiche-
rungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt 
das auch für alle anderen Versicherten. 
Eine Tätigkeit der in Abs. 1 und Abs. 2 genannten Personen an ei-
nem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger und Wasserfahrzeug ist 
kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Per-
sonen Halter oder Besitzer des Fahrzeuges ist und wenn das Fahr-
zeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird. 

7.18 Ansprüche wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mit-
versicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person 
durch den Gebrauch eines Luft-/Raumfahrzeuges verursachen oder 
für die sie als Halter oder Besitzer eines Luft-/Raumfahrzeuges in An-
spruch genommen werden. 
Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versiche-
rungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt 
das auch für alle anderen Versicherten. 

 Nicht versichert ist die Haftpflicht aus 
- der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von 

Luft-/Raumfahrzeugen oder Teilen für Luft-/Raumfahrzeuge, 
soweit die Teile ersichtlich für den Bau von Luft-
/Raumfahrzeugen oder den Einbau in Luft-/Raumfahrzeuge be-
stimmt waren, 

- Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, 
Reparatur, Beförderung) an Luft-/Raumfahrzeugen oder deren 
Teilen,  

 und zwar wegen Schäden an Luft-/Raumfahrzeugen, der mit diesen 
beförderten Sachen, der Insassen und allen sich daraus ergebenden 
Vermögensschäden sowie wegen sonstiger Schäden durch Luft-/ 
Raumfahrzeuge. 

7.19 Ansprüche wegen Schäden, die im ursächlichen Zusammenhang mit 
Halogenkohlenwasserstoffen (HKW) bzw. HKW-haltigen Substanzen 
oder polychlorierten Biphenylen (PCB) oder PCB-haltigen Substanzen 
stehen. Zu den HKW bzw. HKW-haltigen Substanzen zählen insbe-
sondere die chlorierten Kohlenwasserstoffe (CKW) und die Fluorkoh-
lenwasserstoffe (FKW). 

7.20 Ansprüche aus Personenschäden gemäß Umwelthaftungsgesetz von 
solchen Personen, die in dienstlichen Verrichtungen für den Versi-
cherungsnehmer tätig waren oder sind, es sei denn, diese Personen-
schäden sind bei der Teilnahme am allgemeinen Verkehr (im Sinne 
des Sozialgesetzbuch VII) oder unabhängig von den dienstlichen Ver-
richtungen für den Versicherungsnehmer eingetreten. 

7.21 Ansprüche wegen Schäden aus Sprengungen, sofern nicht eine be-
sondere Vereinbarung hierüber mit dem Versicherer getroffen wor-
den ist. 
Auch wenn eine solche Vereinbarung getroffen worden ist, sind in 
jedem Fall ausgeschlossen Sachschäden, die entstehen bei Spren-
gungen an Immobilien in einem Umkreis von weniger als 150 m. 

7.22 Ansprüche wegen Schäden aus Herstellung, Verarbeitung oder Be-
förderung von Sprengstoffen oder ihrer Lagerung zu Großhandels-
zwecken sowie aus Veranstaltung oder Abbrennen von Feuerwer-
ken. 

7.23 Ansprüche wegen Schäden infolge bewusst vorschriftswidrigen Um-
gangs mit brennbaren oder explosiblen Stoffen. 
Für den Versicherungsnehmer selbst besteht jedoch Versicherungs-
schutz, wenn der zum Schaden führende Verstoß von seinen Beauf-
tragten ohne Wissen oder gegen den Willen des Versicherungsneh-
mers und/oder seiner Repräsentanten begangen wurde. 

7.24 Ansprüche gegen Endhersteller/Produzenten aus Gesundheitsbeein-
trächtigung aus dem Konsum von Tabak, Tabakprodukten (ausge-
nommen Nikotin als therapeutisches Mittel) und Zusatzprodukten, 
die im Zusammenhang mit solchen Tabakprodukten verwendet wer-
den (z.B. Filter). 

7.25 Ansprüche auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere puni-
tive oder exemplary damages. 
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7.26 Ansprüche nach den Art. 1792 ff. und 2270 und den damit im Zu-
sammenhang stehenden Regressansprüchen nach Art. 1147 des 
französischen Code Civil oder gleichartigen Bestimmungen anderer 
Länder. 

7.27 Ansprüche gegen Blut- und Blutproduktehersteller sowie Blutbanken 
und Blutspendeeinrichtungen. 

 
8 Serienschadenklausel 
 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versiche-

rungsfälle 
- durch dieselbe Umwelteinwirkung, 
- durch mehrere unmittelbar auf derselben Ursache oder unmittelbar auf 
den gleichen Ursachen beruhenden Umwelteinwirkungen, wenn zwischen 
gleichen Ursachen ein innerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher Zu-
sammenhang besteht, gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt 
als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungs-
fälle als eingetreten gilt. 
Ziff. 6.3 AHB wird gestrichen. 

 
9 Nachhaftung 

9.1 Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollständigen oder 
dauernden Wegfalls des versicherten Risikos oder durch Kündigung 
des Versicherers oder des Versicherungsnehmers, so besteht der Ver-
sicherungsschutz für solche Personen-, Sach- oder gemäß Ziff. 1.3 
mitversicherte Vermögensschäden weiter, die während der Wirk-
samkeit der Versicherung eingetreten sind, aber zum Zeitpunkt der 
Beendigung des Versicherungsverhältnisses noch nicht festgestellt 
waren, mit folgender Maßgabe: 
- Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von 3 Jahren vom 

Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsverhältnisses an 
gerechnet. 

- Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nachhaf-
tungszeit im Rahmen des bei Beendigung des Versicherungs-
verhältnisses geltenden Versicherungsumfanges, und zwar in 
Höhe des unverbrauchten Teils der Versicherungssumme des 
Versicherungsjahres, in dem das Versicherungsverhältnis endet. 

9.2 Ziff. 9.1 gilt für den Fall entsprechend, dass während der Wirksam-
keit der Versicherung ein versichertes Risiko teilweise wegfällt, mit 
der Maßgabe, dass auf den Zeitpunkt des teilweisen Wegfalls des 
versicherten Risikos abzustellen ist. 

 
10 Versicherungsfälle im Ausland 

10.1 Eingeschlossen sind im Umfang von Ziff. 1 dieser Bedingungen – 
abweichend von Ziff. 7.9 AHB – auch im Ausland eintretende Perso-
nen-, Sach- oder gemäß Ziff. 1.3 mitversicherte Vermögensschäden, 
- die auf eine Umwelteinwirkung im Inland oder eine Tätigkeit im 

Sinne der Ziff. 2.6 im Inland zurückzuführen sind. Dies gilt für 
Tätigkeiten im Sinne der Ziff. 2.6 nur, wenn die Anlagen oder 
Teile nicht ersichtlich für das Ausland bestimmt waren; 

- aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme an Aus-
stellungen, Kongressen, Messen und Märkten; 

- soweit es sich um Schäden durch Brand und Explosion durch 
sonstige Tätigkeiten – ausgenommen Tätigkeiten im Sinne der 
Ziff. 2.6 – handelt, soweit diese Schäden nicht nach Ausführung 
der Leistung oder Abschluss der Arbeiten entstehen (siehe Ziff. 
7.7). 

Der örtliche Geltungsbereich entspricht dem, wie er in der Betriebs-
Haftpflichtversicherung für diese Tätigkeiten vereinbart wurde. 

10.2 Falls ausdrücklich vereinbart (siehe Vorblatt/Aufstellung zu diesen 
BBR/bzw. siehe Nachtrag) sind eingeschlossen im Umfang von Ziff. 1 
dieser Bedingungen – abweichend von Ziff. 7.9 AHB – auch im Aus-
land eintretende Versicherungsfälle, 
10.2.1 die auf die Planung, Herstellung oder Lieferung von Anlagen 

oder Teilen im Sinne von Ziff. 2.6 zurückzuführen sind, 
wenn die Anlagen oder Teile ersichtlich für das Ausland be-
stimmt waren; 

10.2.2 die auf die Montage, Demontage, Instandhaltung oder War-
tung von Anlagen oder Teilen im Sinne von Ziff. 2.6 zurück-
zuführen sind, wenn diese Tätigkeiten im Ausland erfolgen. 

Zu Ziff.10.2 
Der Versicherungsschutz besteht nur für solche Personen- und Sachschä-
den, die Folgen einer plötzlichen und unfallartigen Störung des bestim-
mungsgemäßen Betriebes sind. Aufwendungen vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles gemäß Ziff. 6 werden nicht ersetzt. 
Der örtliche Geltungsbereich entspricht dem, wie er in der Betriebs-
Haftpflichtversicherung für diese Tätigkeiten vereinbart wurde. 

 Zu Ziff.10.2.2  
 Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung der Haftpflicht für im 

Ausland gelegene Anlagen oder Betriebsstätten, z.B. Produktions- oder 
Vertriebsniederlassungen, Läger, Baustellen und dgl. 
10.3 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche  

- aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten von Personen, die 
vom Versicherungsnehmer im Ausland eingestellt oder dort mit 
der Durchführung von Arbeiten betraut worden sind. 

Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche aus Arbeitsun-
fällen und Berufskrankheiten, die den Bestimmungen des Sozialge-
setzbuch VII unterliegen (siehe Ziff. 7.9 AHB). Eventuelle Ausschlüsse 
in der Betriebs-Haftpflichtversicherung finden auch hier Anwendung. 

10.4 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden – abwei-
chend von Ziff. 6.5 AHB – als Leistungen auf die Versicherungssum-
me angerechnet. 
Kosten sind: 
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten; Aufwen-
dungen zur Abwendung oder Minderung des Schadens bei oder 
nach Eintritt des Versicherungsfalls sowie Schadenermittlungskosten, 
auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das 
gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers ent-
standen sind. 

10.5 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in EURO. Die Verpflichtung 
des Versicherers gilt mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der EURO-
Betrag bei einem inländischen Geldinstitut angewiesen ist. 

10.6 Für die Definition des Anlagenbegriffs ist deutsches Recht maßgeb-
lich. 

10.7 Nicht mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden, die 
durch einen vom Versicherungsnehmer beauftragen Subunterneh-
mer entstehen sowie aus der Beteiligung der Versicherungsnehmer 
an Konsortien oder Arbeitsgemeinschaften mit ausländischen Part-
nern. 

 
11 Inländische Versicherungsfälle, die im Ausland geltend gemacht werden 

Für inländische Versicherungsfälle, aus denen Ansprüche im Ausland gel-
tend gemacht werden, gilt: 
11.1 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden - abwei-

chend von Ziff. 6.5 AHB - als Leistungen auf die Versicherungssum-
me angerechnet. 
Kosten sind: 
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten; Aufwen-
dungen zur Abwendung oder Minderung des Schadens bei oder 
nach Eintritt des Versicherungsfalls sowie Schadenermittlungskosten, 
auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das 
gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers ent-
standen sind. 

11.2 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in EURO. Die Verpflichtung 
des Versicherers gilt mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der EURO-
Betrag bei einem inländischen Geldinstitut angewiesen ist. 

 
D Nutzer von Internet-Technologien 

 
1 Vertragsgrundlagen 

Der Versicherungsschutz richtet sich nach den Allgemeinen Versicherungs-
Bedingungen für die Haftpflicht-Versicherung (AHB) und den folgenden 
Bestimmungen. 
Der Versicherungsschutz für das nachfolgend genannte versicherte Risiko 
besteht ausschließlich über diesen Zusatzbaustein. 

 
2 Versichertes Risiko 

Versichert ist - abweichend von Ziff. 7.7, 7.15 und 7.16 AHB - die gesetzli-
che Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen  
Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung und der Bereitstellung e-
lektronischer Daten, z.B. im Internet, per E-Mail oder mittels Datenträger, 
soweit es sich handelt um Schäden aus 
2.1 der Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Verände-

rung von Daten (Datenveränderung) bei Dritten durch Computer-
Viren und/oder andere Schadprogramme; 

2.2 der Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie der Nichterfas-
sung und fehlerhaften Speicherung von Daten bei Dritten und zwar 
wegen sich daraus ergebender Personen- und Sachschäden, nicht 
jedoch weiterer Datenveränderungen sowie der Kosten zur Wieder-
herstellung der veränderten Daten bzw. Erfassung/korrekten Spei-
cherung nicht oder fehlerhaft erfasster Daten; 

2.3 der Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen Datenaus-
tausch; 

Für Ziff. 2.1 bis 2.3 gilt:  
Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dass seine auszutauschenden, zu 
übermittelnden, bereitgestellten Daten durch Sicherheitsmaßnahmen 
und/oder -techniken (z.B. Virenscanner, Firewall) gesichert oder geprüft 
werden bzw. worden sind, die dem Stand der Technik entsprechen. Diese 
Maßnahmen können auch durch Dritte erfolgen. 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, gilt Ziff. 26 AHB 
(Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten). 
2.4 der Verletzung von Persönlichkeitsrechten, insoweit besteht auch 

Versicherungsschutz für immaterielle Schäden, nicht jedoch aus der 
Verletzung von Urheberrechten; 

2.5 der Verletzung von Namensrechten, insoweit besteht auch Versiche-
rungsschutz für immaterielle Schäden. 

Für Ziff. 2.4 und 2.5 gilt: 
In Erweiterung von Ziff. 1.1 AHB ersetzt der Versicherer 
Gerichts- und Anwaltskosten eines Verfahrens, mit dem der Erlass einer 
einstweiligen Verfügung gegen den Versicherungsnehmer begehrt wird, 
auch wenn es sich um Ansprüche auf Unterlassung oder Widerruf handelt; 
Gerichts- und Anwaltskosten einer Unterlassungs- oder Widerrufsklage ge-
gen den Versicherungsnehmer. 

 
3 Mitversicherte Personen 
 Im Umfang der Deckung gemäß Ziff. 2 gilt der Deckungsbaustein für mit-

versicherte Personen gemäß des Betriebs-Haftpflichtrisikos auch für diese 
Versicherung. 
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4 Serienschaden / Anrechnung von Kosten 
4.1 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende 

Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt 
des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese auf 
derselben Ursache, auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere 
sachlichem und zeitlichem Zusammenhang oder auf dem Austausch, 
der Übermittlung und Bereitstellung elektronischer Daten mit glei-
chen Mängeln beruhen. Ziff. 6.3 AHB wird gestrichen.  

4.2 Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden - abweichend 
von Ziff. 6.5 AHB - als Leistung auf die Versicherungssumme ange-
rechnet. 
Kosten sind: 
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, Aufwen-
dungen zur Abwendung oder Minderung des Schadens bei oder 
nach Eintritt des Versicherungsfalles sowie Schadenermittlungskos-
ten, auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. 
Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers 
entstanden sind. 

 
5 Auslandsschäden 

Versicherungsschutz besteht - abweichend von Ziff. 7.9 AHB - für Versiche-
rungsfälle im Ausland. 
Dies gilt jedoch nur, soweit die versicherten Haftpflichtansprüche in euro-
päischen Staaten und nach dem Recht europäischer Staaten geltend ge-
macht werden. 

 
6 Nicht versicherte Risiken 

Nicht versichert sind Ansprüche aus nachfolgend genannten Tätigkeiten 
und Leistungen: 
6.1 Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -Pflege; 
6.2 IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, -Schulung; 
6.3 Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, -wartung, -

pflege; 
6.4 Bereithalten fremder Inhalte, z.B. Access-, Host-, Full-Service-

Providing; 
6.5 Betrieb von Rechenzentren und Datenbanken; 
 
6.6 Betrieb von Telekommunikationsnetzen; 
6.7 Anbieten von Zertifizierungsdiensten i.S.d. SigG/SigV; 
6.8 Tätigkeiten, für die eine gesetzliche Pflicht zum Abschluss einer Ver-

mögensschadenhaftpflichtversicherung besteht. 
 
7 Ausschlüsse / Risikoabgrenzungen 

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind ergänzend zu Ziff. 7 AHB 
Ansprüche 
7.1 die im Zusammenhang stehen mit massenhaft versandten, vom 

Empfänger ungewollten elektronisch übertragenen Informationen 
(z.B. Spamming), Dateien (z.B. Cookies), mit denen widerrechtlich 
bestimmte Informationen über Internet-Nutzer gesammelt werden 
können 

7.2 wegen Schäden, die von Unternehmen, die mit dem Versicherungs-
nehmer oder seinen Gesellschaftern durch Kapital mehrheitlich ver-
bunden sind oder unter einer einheitlichen Leitung stehen, geltend 
gemacht werden; 

7.3 gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten, soweit 
diese den Schaden durch bewusstes Abweichen von gesetzlichen 
oder behördlichen Vorschriften sowie von schriftlichen Anweisungen 
oder Bedingungen des Auftraggebers oder durch sonstige bewusste 
Pflichtverletzungen herbeigeführt haben; 

7.4 auf Entschädigung mit Strafcharakter (punitive und exemplary da-
mages); 

7.5 nach den Artikeln 1792 ff. und 2270 und den damit im Zusammen-
hang stehenden Regressansprüchen nach Art. 1147 des französi-
schen Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen anderer Länder. 

 
II Private Haftpflichtversicherungen 

 
Falls ausdrücklich vereinbart (siehe Vorblatt zu den BBR) besteht für die in Ziffer 
3 aufgeführten Personen (die insoweit Versicherungsnehmereigenschaft haben) 
während der Dauer der vorliegenden Betriebs-Haftpflichtversicherung, längstens 
jedoch bis zur Beendigung des jeweiligen Mitarbeiterverhältnisses (im Falle des 
Todes – abweichend von der diesbezüglichen Bestimmung in den nachstehend 
genannten BBR – längstens bis zum Ablauf des Versicherungsjahres) als jeweils 
rechtlich selbständiger Vertrag im Umfang der Allgemeinen Versicherungs-
Bedingungen für die Haftpflicht-Versicherung (AHB) – Anlage H-015 – sowie 
den Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen (BBR 1) – Anlage  
HF-951 – und den nachfolgenden Bestimmungen 
 
1 eine Privat-Haftpflichtversicherung 
 
2 eine Hundehalter-Haftpflichtversicherung 
 Der Versicherungsschutz für den Hundehalter umfasst auch – beitragsfrei – 

dessen Haftpflicht als Halter der Welpen bis zu einem Alter von 6 Monaten. 
Danach besteht Versicherungsschutz nur, wenn die Welpen gegen Beitrag 
in die bestehende Hundehalter-Haftpflichtversicherung eingeschlossen 
werden. 
 

 Kein Versicherungsschutz besteht als Halter oder Hüter von so genannten 
Kampfhunden. Als solche gelten:  
American Staffordshire Terrier, Argentinische Dogge, Bandog, Bordeaux 
Dogge, Bull Terrier, Fila Brasileiro, Mastino Neapolitano, Mastif, Pit Bull, 
Rhodesian Ridgeback, Staffordshire Bull Terrier, Tosa Inu, Alano, American 
Bulldog, Kangal (Karabash), Kaukasischer Owtscharka und Kreuzungen aus 
oder mit diesen Rassen. 

Zu Ziff. 1 und 2 
Versicherungssummen siehe Vorblatt zu den BBR Abschnitt III –soweit verein-
bart. 
 
3 Die Haftpflichtversicherung gemäß Ziffer 1 und/oder 2 bezieht sich auf den 

Versicherungsnehmer (bei mehreren Versicherungsnehmern oder einer ju-
ristischen Person: auf die im Vorblatt zu den BBR namentlich genannten 
Personen). 

 
III Beitragsberechnungsgrundlagen 

 
1 Bei Berechnung des Beitrages nach: 

1.1 der Zahl der tätigen Personen 
Maßgebend ist die Durchschnittszahl der im Versicherungsjahr täti-
gen Personen. Hierzu rechnen neben dem Versicherungsnehmer alle 
im versicherten Betrieb regelmäßig oder vorübergehend tätigen Per-
sonen, auch Angehörige des Versicherungsnehmers, Zeit- und Teil-
zeitkräfte, Bürokräfte, Auszubildende, Reinigungspersonal usw. 
Falls der Jahresauftragswert für die Vergabe von Leistungen an Sub-
unternehmer 10 % des Gesamtumsatzes des Versicherungsnehmers 
übersteigt, wird der Beitrag für den übersteigenden Auftragswert 
nach dem jeweils gültigen Tarif berechnet. 

1.2 der Jahreslohn- und –gehaltssumme 
Maßgebend ist die Brutto-Jahreslohn- und –gehaltssumme des Ver-
sicherungsjahres gemäß Meldung zur Berufsgenossenschaft (auf vol-
le Tausend EUR aufgerundet). 
In diese Summe sind einzurechnen 
- EUR 25.000,-- je nicht versicherter, mitarbeitender Inhaber, 

Teilhaber und geschäftsführender Gesellschafter; 
- die auf Arbeitsgemeinschaften – Arge – entfallende anteilige 

Jahreslohn- und –gehaltssumme; 
- das auf Leiharbeitnehmer entfallende Jahresentgelt; 
- Leistungen durch Subunternehmer. Anteil des Jahresauf-

tragswertes am Gesamtumsatz des Versicherungsnehmers 
bis 10 % zuschlagsfrei. Der Beitrag für den übersteigenden 
Auftragswert wird nach dem jeweils gültigen Tarif berech-
net. 

1.3 dem Jahresumsatz 
 Maßgebend ist der Gesamtumsatz (ohne Mehrwertsteuer) ein-

schließlich 
- des auf Arbeitsgemeinschaften – Arge – 
- sowie des auf Subunternehmerleistungen  

 entfallenden anteiligen Jahresumsatzes des Versicherungsnehmers 
im Versicherungsjahr; auf volle Tausend EUR aufgerundet. 

 
2 Vorläufiger Jahresbeitrag – Siehe Versicherungsschein/Nachtrag 
 Der Beitragssatz und der Mindestbeitrag gelten bei dem im Vertrag be-

schriebenen Betriebscharakter und dem z.Z. vereinbarten Versicherungsum-
fang. Änderungen – auch Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach 
Vertragsabschluss neu entstehen – erfordern eine Beitragsneufestsetzung. 
 

3 Der Versicherungsnehmer gibt dem Versicherer – je nach vereinbarter Bei-
tragsberechnungsgrundlage – innerhalb eines Monats nach Ablauf des Ver-
sicherungsjahres zur endgültigen Beitragsabrechnung bekannt (siehe auch 
Ziff. 13 AHB): 
- Zahl der durchschnittlich tätigen Personen (siehe auch Ziff. 1.1); 
- Höhe der Brutto-Jahreslohn- und –gehaltssumme (siehe auch Ziff. 

1.2); 
- Höhe des Jahresumsatzes ohne Mehrwertsteuer (siehe auch Ziff. 1.3); 
- zur Umwelt-Haftpflichtversicherung: die tatsächlichen, der Beitrags-

bemessung zugrunde liegenden Werte (mengenmäßige Veränderung 
von Stoffen und Anlagen innerhalb der unter Abschnitt I C Ziff. 2 ver-
sicherten Risiken und neu hinzukommende Anlagen gemäß Abschnitt 
I C Ziff. 2.1 – 2.4 (einschließlich Einwirkungs- und Einleitrisiko) und 2.5 
sowie neu hinzukommende Stoffe; 

 Zusätzlich 
- Höhe des Bruttojahresmiet- bzw. –pachtwertes der an Betriebsfremde 

überlassenen Teile der Betriebsgrundstücke (siehe auch Abschnitt I B 
Ziff. 4.1); 

- Höhe der Jahresbausumme (siehe auch Abschnitt I B Ziff. 4.1.1); 
- etwaige Änderungen des Betriebscharakters. 

 
IV Anlagenverzeichnis 

 
1 Allgemeine Versicherungs-Bedingungen für die Haftpflicht-Versicherung 

(AHB) – Vordruck H-015 
 
2 Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen (BBR 1) – Vordruck  

HF-951 
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